
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Dietmar Friedhoff, 
Ulrich Oehme, Dr. Harald Weyel und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26471 –

Im Jahr 2020 abgeschlossene Maßnahmen und Vorhaben der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Fragesteller interessieren sich für die im Jahr 2020 abgeschlossenen Maß-
nahmen und Vorhaben der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Die im Rahmen dieser Kleinen Anfrage erfragten Informationen sind nicht im 
öffentlich zugänglichen „Creditor Reporting System“ (CRS – abrufbar unter: 
https://stats.oecd.org/#) der OECD hinterlegt. Weiter ermöglichen die hinter-
legten Projektdaten (Projektdaten nur bis zum Jahr 2019 – abgerufen Januar 
2021) der ODA-fähigen (ODA = Official Development Assistance – Öffent-
liche Entwicklungszusammenarbeit) Maßnahmen und Vorhaben der Bundes-
republik Deutschland keinen Rückschluss auf den konkreten Zeitpunkt des 
Abschlusses bzw. der Beendigung.

 1. Welche ODA-fähigen Maßnahmen und Vorhaben der bilateralen Techni-
schen Zusammenarbeit (TZ) wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. 
beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben beauftragt, und 
wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. beendet (bitte Pro-
jektlaufzeit und Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nen-
nen)?

b) Welche Durchführungsorganisation wurde jeweils mit der Umset-
zung beauftragt?

c) In welchen Partnerstaaten wurden die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils umgesetzt, und wer war der jeweilige Partner der Durchfüh-
rungsvereinbarung?

d) Was war der jeweilige Auftragswert?

e) Welche Eigenanteile des Partners wurden vereinbart und tatsächlich 
geleistet?
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f) Welche Zielsetzung verfolgten die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen der 
Bundesregierung Abschlussberichte vor?

h) Welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben wurden mit wel-
chem Ergebnis evaluiert?

Die Fragen 1 bis 1h werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 1)* beantwortet.
Maßnahmen und Vorhaben der technischen Zusammenarbeit (TZ) gelten als 
abgeschlossen bzw. beendet, wenn die jeweilige Schlussrechnung durch das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet wurde. Eigenanteile der 
Partner wurden in nicht-monetärer Form (insbesondere Bereitstellung von 
Personal- und Sachleistungen) bzw. monetärer Form vereinbart und in der 
Übersicht entsprechend dargestellt. Die Abschlussberichte informieren zusätz-
lich über die inhaltliche Auftragserfüllung und ggf. notwendige Auftragsanpas-
sungen während der Laufzeit.

 2. Welche ODA-fähigen Maßnahmen und Vorhaben der Regionalen Zusam-
menarbeit wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben beauftragt, und 
wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. beendet (bitte Pro-
jektlaufzeit und Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nen-
nen)?

b) Welche Durchführungsorganisation wurde jeweils mit der Umset-
zung beauftragt?

c) In welchen Partnerstaaten wurden die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils umgesetzt, und wer war der jeweilige Partner der Durchfüh-
rungsvereinbarung?

d) Was war der jeweilige Auftragswert?

e) Welche Eigenanteile des Partners wurden vereinbart und tatsächlich 
geleistet?

f) Welche Zielsetzung verfolgten die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen der 
Bundesregierung Abschlussberichte vor?

h) Welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben wurden mit wel-
chem Ergebnis evaluiert?

Die Fragen 2 bis 2h werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 2)* beantwortet.

 3. Welche ODA-fähigen Maßnahmen und Vorhaben der Finanziellen Zu-
sammenarbeit wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben beauftragt, und 
wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. beendet (bitte Pro-
jektlaufzeit und Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nen-
nen)?

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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b) Welche Durchführungsorganisation wurde jeweils mit der Umset-
zung beauftragt?

c) In welchen Partnerstaaten wurden die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils umgesetzt, und wer war der jeweilige Partner der Durchfüh-
rungsvereinbarung?

d) Was war der jeweilige Auftragswert?

e) Welche Eigenanteile des Partners wurden vereinbart und tatsächlich 
geleistet?

f) Welche Zielsetzung verfolgten die Maßnahmen und Vorhaben je-
weils?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen der 
Bundesregierung Abschlussberichte vor?

h) Welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben wurden mit wel-
chem Ergebnis evaluiert?

Die Fragen 3 bis 3h werden zusammengefasst in den anhängenden tabellari-
schen Darstellungen (Anlagen 3a und b)* beantwortet.
Eine Maßnahme bzw. ein Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit (FZ) gilt 
als abgeschlossen bzw. beendet, wenn dem BMZ der Abschlusskontrollbericht 
der KfW vorliegt. Die jeweilige Laufzeit einer Maßnahme bzw. eines Vor-
habens ergibt sich aus der Zeitspanne zwischen Maßnahmenbeginn und Maß-
nahmenende.
In der Spalte „Durchführungspartner gemäß Durchführungsvereinbarung“ der 
tabellarischen Übersicht wird zu mehreren Zeilen der Begriff „Institut im Part-
nerland“ verwendet und nicht die konkrete private Institution benannt. Dies ge-
schieht vor dem Hintergrund, dass das Bankgeheimnis die KfW als reguliertes 
Institut in ihren geschäftlichen Tätigkeiten umfassend bindet und gegenüber ih-
ren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern verpflichtet. Die KfW nimmt 
mit ihrem gesetzlichen Förderauftrag im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) auch zahlreiche Finanzierungsmaßnahmen wahr, deren Umsetzung 
durch eine Beeinträchtigung der Vertraulichkeit gefährdet wäre. Im Falle einer 
Offenlegung kundenbezogener Informationen von Geschäftspartnerinnen und 
Geschäftspartnern würde sie nicht mehr länger als Institution wahrgenommen, 
die in bankentypischer Weise geschäftliche Daten ihrer Partnerinnen und Part-
ner vertraulich behandelt. Dies würde ihren gesetzlichen Förderauftrag gefähr-
den, da die KfW ihre Funktion nur im Rahmen einer geschützten Vertraulich-
keitssphäre erfüllen kann, die von ihren Geschäftspartnerinnen und Geschäfts-
partnern erwartet wird. Bei einer weitergehenden Aufschlüsselung wäre damit 
zugleich die funktionsgerechte und adäquate Aufgabenerfüllung der Bundes-
regierung in der EZ gefährdet. Eine vertrauliche Behandlung der oben genann-
ten Informationen ist grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit der Bundesregierung mit Dritten.
Ein möglicher Vertrauensverlust der Durchführungspartner wäre auch dann zu 
befürchten, wenn die Nennung als Verschlusssache erfolgt. Damit bliebe die 
Bundesregierung in der Wahrnehmung ihrer entwicklungspolitischen Aufgaben 
auch bei einer Weitergabe unter Verschluss erheblich gefährdet. Daher kann ein 
auch nur geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens der Namen nicht hinge-
nommen werden, weshalb nach konkreter Abwägung zwischen dem Schutz der 
funktionsgerechten und adäquaten Aufgabenwahrnehmung mit dem parlamen-
tarischen Informationsrecht hier ausnahmsweise ersteres überwiegt.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 4. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben der Poli-
tischen Stiftungen wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Fragen 4 bis 4g werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 4)* beantwortet.
Die Zielsetzung ergibt sich aus der Maßnahmen- bzw. Vorhabenbezeichnung. 
Verwendungsnachweise liegen noch nicht vor, diese sind jeweils innerhalb von 
sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit 
Ablauf des sechsten auf den Förderzeitraum folgenden Monats vorzulegen, 
d. h. zum 30. Juni jeden Jahres.

 5. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben der 
kirchlichen Zentralstellen für Entwicklungshilfe wurden im Jahr 2020 
abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Beantwortung der Fragen 5 bis 5g kann nach sorgfältiger Abwägung des 
parlamentarischen Informationsanspruchs mit dem Interesse der Bundesregie-
rung an einer funktionsgerechten und adäquaten Aufgabenwahrnehmung nicht 
offen erfolgen. Es wird auf die als Verschlusssache „VS – Nur für den Dienst-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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gebrauch“ eingestufte Anlage 5*  verwiesen, die separat an den Deutschen 
Bundestag übersandt wird.
Die Arbeit der Zuwendungsempfänger bzw. der zivilgesellschaftlichen Akteure 
erfolgt unter fragilen Sicherheitsbedingungen und in zum Teil autoritär geführ-
ten Ländern. Die öffentliche Nennung würde ein nicht unerhebliches Risiko für 
den Bestand der lokalen nichtstaatlichen Organisation vor Ort und für die Ge-
sundheit und ggf. sogar das Leben der für die lokale Partnerorganisation tätigen 
Personen bedeuten. Zudem ist die vertrauliche Behandlung von sensiblen Da-
ten, wie dem Namen des lokalen Partners, auch grundlegende Voraussetzung 
dafür, dass zivilgesellschaftliche Akteure mit der Bundesregierung zusammen-
arbeiten. Durch die Benennung lokaler Partner würden die bestehenden Ver-
trauensverhältnisse nachhaltig beeinträchtigt und das Schaffen neuer Partner-
schaften mit zivilgesellschaftlichen Trägern erschwert werden. Dies würde eine 
Beeinträchtigung bei der Umsetzung von Entwicklungsprojekten im nichtstaat-
lichen Bereich mit sich bringen und damit die funktionsgerechte und adäquate 
Wahrnehmung der Entwicklungspolitik als Regierungsaufgabe gefährden. Die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte könnte sich daher im Sinne der Anlage III
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Ver-
schlusssachenanweisung – VSA) nachteilig auf die Interessen der Bundes-
republik Deutschland auswirken.
Die Zielsetzung der genannten Maßnahmen bzw. Vorhaben ergibt sich in der 
als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften Anlage 5* aus der Maß-
nahmen- bzw. Vorhabenbezeichnung. Der Förderzeitraum ergibt sich aus dem 
Zeitraum zwischen Laufzeitbeginn und Laufzeitende. Für alle Vorhaben wur-
den im Jahr 2020 vollständige Verwendungsnachweise vorgelegt.

 6. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben privater 
deutscher Träger wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Fragen 6 bis 6g werden zusammengefasst beantwortet.

* Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die Anlage als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann 
dort von Berechtigten eingesehen werden.
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Es wird auf die als Verschlusssache „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ einge-
stufte Anlage 6*  verwiesen, die separat an den Deutschen Bundestag übersandt 
wird. Zur Begründung wird auf die in der Antwort zu Frage 5 enthaltene Dar-
stellung verwiesen. Wie bei der Antwort zu Frage 5 kommt die Bundesregie-
rung im Rahmen einer Einzelfallabwägung zum Ergebnis, dass eine Übermitt-
lung als Verschlusssache „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ geboten ist.
Das Maßnahmen-/Vorhabenende ist immer der letzte Tag des Monats, in dem 
die Laufzeit endet. Der Förderzeitraum ergibt sich aus dem Zeitraum zwischen 
Laufzeitbeginn und Laufzeitende. Eine Maßnahme/ein Vorhaben ist abge-
schlossen, wenn der Verwendungsnachweis vorliegt. Für alle genannten Vor-
haben liegen vollständige Verwendungsnachweise vor.

 7. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben zur För-
derung des kommunalen Engagements wurden im Jahr 2020 abgeschlos-
sen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Fragen 7 bis 7g werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 7)**  beantwortet.
Der Förderzeitraum ergibt sich aus dem Zeitraum zwischen dem Datum der Be-
willigung und dem Datum der Beendigung der Maßnahme/des Vorhabens.

 8. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben der So-
zialstruktur (Einzelplan 23, Kapitel 23 02 Titel 687 03) wurden im Jahr 
2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

* Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die Anlage als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann 
dort von Berechtigten eingesehen werden.

** Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Fragen 8 bis 8g werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 8)* beantwortet.
Die Zielsetzung der Maßnahmen bzw. Vorhaben ergibt sich aus der Maßnah-
men- bzw. Vorhabenbezeichnung. Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit 
Ablauf des sechsten auf den Förderzeitraum folgenden Monats vorzulegen. Für 
die vorliegenden Vorhaben liegen daher noch keine Verwendungsnachweise 
vor.

 9. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben des zivi-
len Friedensdienstes wurden im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert oder beauftragt, und wann wurden diese jeweils abge-
schlossen bzw. beendet (bitte Förderzeitraum bzw. Laufzeit und 
Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger bzw. beauftragte Durch-
führungsorganisation der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung bzw. des Auftragswerts?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

Die Fragen 9 bis 9g werden zusammengefasst beantwortet.
Es wird auf die als Verschlusssache „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ einge-
stufte Anlage 9** verwiesen, die separat an den Deutschen Bundestag über-
sandt wird. Auch hier kommt die Bundesregierung im Rahmen einer Einzel-
fallabwägung zu dem Ergebnis, dass eine Übermittlung als Verschlusssache 
„VS – Nur für den Dienstgebrauch“ geboten ist. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu Frage 5 und die dort dargestellten Gründe verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

** Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die Anlage als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann 
dort von Berechtigten eingesehen werden.
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10. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben des ent-
wicklungspolitischen Austausch- und Freiwilligendienstes wurden bisher 
im Jahr 2020 abgeschlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert oder beauftragt, und wann wurden diese jeweils abge-
schlossen bzw. beendet (bitte Förderzeitraum bzw. Laufzeit und 
Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger bzw. jeweilige beauftrag-
te Durchführungsorganisation der umgesetzten Maßnahmen und Vor-
haben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung bzw. des Auftragswerts?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

Die Fragen 10 bis 10g werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 10)* beantwortet.

11. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben der Ent-
wicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft wurden im Jahr 2020 abge-
schlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert, und wann wurden diese jeweils abgeschlossen bzw. be-
endet (bitte Förderzeitraum und Datum des Abschlusses bzw. der 
Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger der umgesetzten Maß-
nahmen und Vorhaben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise vor?

Die Fragen 11 bis 11g werden zusammengefasst in der anhängenden tabellari-
schen Übersicht (Anlage 11)* beantwortet.
Für alle Vorhaben wurden im Jahr 2020 vollständige Verwendungsnachweise 
vorgelegt.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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12. Welche durch das BMZ geförderten Maßnahmen und Vorhaben der Son-
derinitiativen (Einzelplan 23, Kapitel 23 10) wurden im Jahr 2020 abge-
schlossen bzw. beendet?

a) Wann genau wurden die Maßnahmen und Vorhaben durch das BMZ 
gefördert oder beauftragt, und wann wurden diese jeweils abge-
schlossen bzw. beendet (bitte Förderzeitraum bzw. Laufzeit und 
Datum des Abschlusses bzw. der Beendigung nennen)?

b) Wer war jeweiliger Zuwendungsempfänger bzw. jeweilige beauftrag-
te Durchführungsorganisation der umgesetzten Maßnahmen und Vor-
haben?

c) Was war die jeweilige Höhe der Zuwendung bzw. des Auftragswerts?

d) In welchen Staaten wurden die geförderten Maßnahmen und Vor-
haben jeweils umgesetzt?

e) Welche Zielsetzung verfolgten die umgesetzten Maßnahmen und 
Vorhaben?

f) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ vollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

g) Für welche der umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben liegen dem 
BMZ unvollständige Verwendungsnachweise bzw. Abschlussberichte 
vor?

Die Fragen 12 bis 12g werden separat für die Sonderinitiativen
– Eine Welt ohne Hunger (Anlage 12a)*,
– Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge reintegrieren (Anlage 12b)* und
– Stabilisierung und Entwicklung Nordafrika-Nahost (Anlage12c)*
zusammenfassend beantwortet.
Der Förderzeitraum einer Maßnahme bzw. eines Vorhabens ergibt sich aus dem 
Zeitraum zwischen Maßnahmenbeginn und Maßnahmenbeendigung.
Aus der Sonderinitiative „Ausbildung und Beschäftigung“ wurden im Jahr 
2020 keine Maßnahmen bzw. Vorhaben abgeschlossen bzw. beendet.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/27541 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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